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Bey den Haͤnſern mit Gaͤrten,
preiſe bekannt ſind , iſt ein Fehler nicht
moͤglich, da von dem Total - Werth nur der

Anſchlag des Gartens abgezogen wird .

OSRD war die gezogene Grenzlinie ruͤck⸗

was mit den Gebaͤuden
in die Haͤuſer—Steuer und was in die Grund⸗

nothwendig und natuͤr⸗

worauf das Gebaͤude

der zur Benutzung

ſichtlich des T

Steuer kommen ſoll ,

lich , weil nur der Raum ,
ſteht , und die Hofraithe ,
deſſelben erforderliche keiner Cultur unterworfene

die Gaͤrten aber mehr oder

weniger blos zufaͤllige Zugehoͤrden der Gebaͤude

Platz , nothwendige ,

ſind .

©. V. vom 4 . Maͤrz 1811 . Nro. 606.
Da die Häuſer auf dem Wald gewoͤhnlich

mit dem ganzen Gut verkauft werden ,

durch Verpfruͤndungs⸗ Contrakte und Kinds⸗
Kaͤufe neue Eigenthuͤmer erhalten ,
allein die Taxation der vereideten Schaͤtzer an⸗

genomien werden , a
ſ . Sammlung I . Nro . a n3

deren Kauf⸗
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